
   Vereinsvorschriften   
 

wie verhalte ich mich auf der Dornau ? 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Der Vorstand ist leider gezwungen, gewisse Verhaltensvorschriften periodisch in Er-
innerung zu rufen. Nur wenn sich alle Clubmitglieder auf der Dornau diszipliniert 
verhalten (nicht nur auf dem Spielfeld!), den nachstehenden Regeln Folge leisten 
und Rücksicht auf den "andern" nehmen,  ist ein geordneter Dornaubetrieb ge-
währleistet. 
Nun die wichtigsten Regeln: 
 
• Sämtliches Trainingsmaterial (inkl. transportable Tore und E-Tore) sind nach 

dem Training, bzw. nach Spielschluss von den Plätzen zu entfernen. Die E-Tore 
und die transportablen 7m-Tore sind gemäss Situationsplan zu deponieren 

 
• Die Eckfahnen sind durch diejenige Mannschaft zu stellen, die am Spieltag das 

erste Spiel bestreitet und durch diejenige Mannschaft abzuräumen, welche das 
letzte Spiel bestreitet. Die Eckfahnen sowie die Linienrichterfahnen sind im da-
für vorgesehenen Ort im Kabinenkorridor zu deponieren. Die Tornetzstangen 
beider Tore sind an den Netzhaken am Torpfosten durch die zuletzt spielende 
Mannschaft zu befestigen 

 
• Das Flutlicht ist durch die zuletzt trainierende Mannschaft unmittelbar nach 

Trainingsschluss vor dem Duschen durch den Platzwart ausschalten zu lassen 
 
• Die Plätze sind grundsätzlich gemäss Trainingsplan zu benützen. Kurzfristige 

Aenderungen (Wochentagsspiele, schlechtes Wetter) werden durch die Spiel-
kommission bekanntgegeben 

 
• Bei schlechten Platzverhältnissen ist der separate Trainingsplan zu beachten, 

den Weisungen der Spielkommission bzw. des Platzwartes ist Folge zu leisten 
 
• Dem Clubhaus und dessen Einrichtungen ist Sorge zu tragen. Abfälle gehören 

in die dafür bereitgestellten Abfalleimer (gilt auch für die Aussenanlage). Es ist 
verboten, in der Duschanlage Kleider oder Fussballschuhe zu waschen. Das 
Clubhaus darf nach Trainings- und Spielschluss nicht mit den Fussballschuhen 
betreten werden. Sowohl bei Spielen als auch bei Trainings ist für alle Spieler der 
Spielereingang beim Schuhputztrog zu benützen. Der Restaurant-Trakt darf nicht 
mit Fussballschuhen betreten werden 

 



 
 
• Die Kabinen sind gemäss Trainingsplan zu benützen. Kurzfristige Aenderungen 

bei Wochentagsspielen werden durch die Spielkommission bzw. den Platzwart 
bekanntgegeben 

 
• Mannschaftsfeste im Clubhaus sind mindestens 4 Wochen im voraus durch 

den Vorstand bewilligen zu lassen       

    
• Das Parkieren von Autos entlang von Platz 4 ist nur in den dafür vorgesehenen 

Parkfeldern gestattet. Velos, Mofas und Motorräder sind ebenfalls an den da-
für vorgesehenen Plätzen (Unterständen) abzustellen. Die Zu- und Wegfahrt 
muss jederzeit auch für grössere Fahrzeuge (v.a. Rettungsfahrzeuge wie Kran-
kenwagen, Feuerwehr, etc.) einwandfrei gewährleistet sein 

 
• Die Zufahrt zu den Parkplätzen neben dem Clubhaus ist nur dem Vorstand, 

dem Platzwart und dem Trainer der 1. Aktiv-Mannschaft des FCD sowie den Re-
staurant-Lieferanten gestattet 

 
 
 
Diese Weisung ist für alle Clubmitglieder verbindlich. 
 
Wiederholte Zuwiderhandlungen können mit dem Vereinsausschluss be-
straft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstand FC Dietikon 
im Dezember 2008 


